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Für die Umwandlung von Dauergrünland gilt der Genehmigungsvorbehalt gemäß § 16 Abs. 3 Di-
rektZahlDurchfG1. Es existieren wenige Ausnahmen und der Antragsteller muss einen Ersatz stel-
len. Eine Genehmigung zur Umwandlung von Dauergrünland kann nur erteilt werden, wenn spe-
zifische Voraussetzungen erfüllt sind und die Fläche nicht als umweltsensibles Dauergrünland 
(Dauergrünlandflächen innerhalb von FFH-Gebieten, die am 1. Januar 2015 vorhanden waren) 
eingestuft ist. Auch der sogenannte Pflegeumbruch, bei dem nach Umbrechen der Grasnarbe die 
sofortige Neuansaat an gleicher Stelle erfolgt, ist genehmigungspflichtig.2 

Prinzipiell liegt eine Umwandlung von Dauergrünland vor, wenn Dauergrünland umgepflügt 
wird. Hierbei wird gemäß Auslegung der EU-Kommission eine mechanische Bodenbearbeitung, 
bei der die Grünlandnarbe zerstört oder verändert wird - wie beispielsweise durch Wenden des 
Bodens und/oder durch eine tiefe Bodenbearbeitung - als Umpflügen definiert. Auch andere Bo-
denbearbeitungsgeräte (z.B. Grubber, Kreiselegge) könnten laut Auskunft durch das Johann Hein-
rich von Thünen-Institut eine tiefgründige Bodenbearbeitung mit Zerstörung der Grünlandnarbe 
bewirken. Neben der mechanischen Bodenbearbeitung führe auch die chemische Nachbehand-
lung (z.B. mit Glyphosat) zu einer Abtötung der bestehenden Lebewesen. Die Auswirkungen der 
mechanischen Bodenbearbeitung und ggf. chemischen Nachbehandlung auf die Biodiversität 
hingen stark von dem qualitativen Zustand der jeweiligen Fläche ab. Insbesondere der Umbruch 
von extensiv genutztem, ökologisch wertvollem Grünland führe für eine Vielzahl von Arten zu 
einem Verlust von Lebensraum (z.B. Verlust von Blütenangebot für Insekten). Zudem werde die 
Kohlenstoffspeicherfunktion des Bodens vermindert und die Anfälligkeit gegenüber Erosion und 
Nährstoffausträgen erhöht. Zudem könne ein Umbruch von Flächen mit anschließender Neuein-
saat zur Erhaltung und Erneuerung der bestehenden Nutzungsart (Erhaltung des Ackerstatus) in 
Abhängigkeit des qualitativen Zustands negative Auswirkungen auf die Biodiversität haben. Bei-
spielsweise könne ein vorzeitiger Umbruch von Blühflächen zur Erhaltung des Ackerstatus zu 

                                     

1 https://www.gesetze-im-internet.de/direktzahldurchfg/__16.html. 

2 Persönliche Information des Johann Heinrich von Thünen-Instituts vom 17. August 2020.  
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einem Verlust von ungestörten Überwinterungs- und Reproduktionsräumen für Insekten und an-
dere Wildtiere führen.3 

Laut Auskunft des Julius Kühn-Instituts existieren bislang keine Langzeiterhebungen und Indika-
toren, um verlässlich die Auswirkungen der Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung auf die 
Biodiversität bewerten zu können. Das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung 
fördert allerdings derzeit das Vorhaben MonViA (Monitoring der biologischen Vielfalt in Agrar-
landschaften)4, in dem u.a. dieser Frage nachgegangen wird.5 

Grundsätzlich lägen aber bereits jetzt Hinweise vor, dass ein Grünlandumbruch zum Teil erhebli-
che Auswirkungen auf die biologische Vielfalt habe. Dies gelte sowohl für Dauergrünland als 
auch für Ackerland, das mittelfristig für den Anbau von Futterpflanzen genutzt werde. Zu den 
beeinflussenden Maßnahmen zählen beispielsweise Düngung, Beweidung und Schnittmanage-
ment. Es sei davon auszugehen, dass bei Dauergrünland aufgrund der im Laufe der Dauernutzung 
langfristig etablierten Pflanzengesellschaften grundsätzlich mit einem höheren Verlust an Bio-
diversität zu rechnen sei.6 
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3 Persönliche Auskunft des Johann Heinrich von Thünen-Instituts vom 17. August 2020.  

4 https://www.agrarmonitoring-monvia.de/. 

5 Persönliche Auskunft des Julius Kühn-Instituts vom 19. August 2020.  

6 Ebd.  


